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 Veröffentlicht am 31.08.1983

Norm

ABGB §812

AußStrG §16 BIII2a

Rechtssatz

Die Frage, ob die Bestimmung des Gesellschaftsvertrages, wonach beim Tod eines Gesellschafters dem eintretenden

Erben nur die Rechtsstellung eines Kommanditisten zukommt, die Bestellung eines Separationskurators für den

Gesellschaftsanteil des Erblassers rechtfertigt, ist im Gesetz nicht klar geregelt.
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